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Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art140 Abs1 / Individualantrag

Leitsatz

Zurückweisung des Individualantrags einer Gemeinde auf "amtswegige Überprüfung des Oö Naturschutzgesetzes"

mangels Darlegung eines unmittelbaren Eingriffs in die Rechtssphäre der Antragstellerin

Spruch

Der Individualantrag wird zurückgewiesen.

Begründung

Begründung:

Voraussetzung der Antragslegitimation nach Art140 Abs1 letzter Satz B-VG ist einerseits, daß der Antragsteller

behauptet, unmittelbar durch das angefochtene Gesetz - im Hinblick auf dessen Verfassungswidrigkeit - in seinen

Rechten verletzt worden zu sein, dann aber auch, daß das Gesetz für den Antragsteller tatsächlich, und zwar ohne

Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides wirksam geworden ist. Grundlegende

Voraussetzung der Antragslegitimation ist, daß das Gesetz in die Rechtssphäre des Antragstellers nachteilig eingreift

und diese - im Falle seiner Verfassungswidrigkeit - verletzt.

Dazu enthält der Antrag der Gemeinde Pasching keinerlei Ausführungen, weshalb er in sinngemäßer Anwendung des

§19 Abs3 Z2 lite VfGG in nichtöBentlicher Sitzung zurückzuweisen war, ohne daß überprüft werden mußte, ob ihm ein

entsprechender Beschluß des Gemeinderates zugrunde liegt.
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